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Eigene Geschichte
Du hast in deiner Zeit
bei ​SOS-Kinderdorf 

Gewalt erfahren.​

Bericht der Ombudsstelle
Dann wende dich an eine 
der sechs Ombudsstellen. 
Sie erstellt einen Bericht 

und sendet ihn an die inter-
ne Opferschutzkoordination 

von SOS-Kinderdorf.​

Interne Recherche
Die Opferschutzkoordina-
tion von ​SOS-Kinderdorf 
recherchiert und übergibt 

gemeinsam mit dem Bericht 
der Ombudsstelle alle Unter-

lagen an die unabhängige 
Opferschutzkommission.​

Entscheidung der
Opferschutzkommission

Die unabhängige Opfer-
schutzkommission 

entscheidet über ​die 
Zuerkennung einer 

Entschädigung.​

Information zur
Entscheidung der

Opferschutzkommission
Du wirst telefonisch und 

mittels Brief über die 
Entscheidung informiert. ​

Rückmelde-
möglichkeit

Solltest du Einwände 
haben, melde uns das 
schriftlich zurück an: 

opferschutz@sos-kinderdorf.at​


